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Förderbare Kosten 
Aufstellung der Rechnungen 

Es sind sämtliche im Zusammenhang mit den durchgeführten Sanierungsarbeiten bezahlten Rechnungen bzw. Angebote 

(nur bei AZ) über EUR 100,-- anzuführen und die Kopien der Rechnungen mit Einzahlungsbelegen bzw. der Angebote 

beizulegen. Später vorgelegte Rechnungen/Angebote können bei der Förderung nicht mehr berücksichtigt werden. 

Es werden nur Rechnungen mit einem Betrag von über EUR 100,-- berücksichtigt. Es werden nur Vorhaben 

gefördert, deren förderbare Kosten insgesamt den Betrag von EUR 1.000,-- überschreiten. 

Unterschriften (durch alle Förderungswerber oder den Bevollmächtigten) 
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